
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Öffentliche Bekanntmachungen 

der Stadt Wuppertal 


Zusammenstellung der Bekanntmachungen und Mitteilungen der Stadt 
Wuppertal, die vom 24.04.2006 an im Eingangsbereich des Rathauses 
Barmen (Wegnerstraße 7) aushängen/ausgehangen haben. 

Inhaltsverzeichnis Seite 
Sonstiges: 
• Neuwahl einer Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk O/20-21 – 

Bredde / Rittershausen (teilweise) / Wichlinghausen-Süd 
• Wegerechtsverfahren – hier: Erwinstraße 
• Jahresabschluss zum 31.12.2004 der Historischen Stadthalle Wupper

tal GmbH 
• Aufgebot von Sparkassenbüchern 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Neuwahl einer Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk  
O/20-21 - Bredde / Rittershausen (teilweise) / Wichlinghausen-Süd 

Die Stadt Wuppertal sucht für den Schiedsbezirk O/20-21 - Bredde / Rittershausen 
(teilweise) / Wichlinghausen-Süd eine Schiedsperson. 

Für dieses Ehrenamt sind besonders Bürgerinnen und Bürger geeignet, die Freude 
daran haben, Streitigkeiten zu schlichten. 

Schiedsfrauen und Schiedsmänner vermitteln unbürokratisch und unparteiisch 
zwischen den streitenden Parteien, um eine gütliche außergerichtliche Lösung 

z.B. bei Hausfriedensbruch, Beleidigung, Körperverletzung, Bedrohung, 

Verletzung des Briefgeheimnisses, nachbarrechtlichen Streitigkeiten und 

vermögensrechtlichen Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von 600 €  


zu finden. Sie besprechen mit den Beteiligten an einem neutralen Ort in ruhiger 

Atmosphäre die Probleme. Dabei ist die Fähigkeit und Bereitschaft gefragt, den 

Beteiligten zuzuhören und auf ihre Probleme einzugehen. Ziel ist es, einen Vergleich 

zu erreichen, mit dem beide Seiten einverstanden sind. Da hier niemand verliert und 

niemand gewinnt, ist der Friede zumeist von Dauer, und oft sprechen lange 

zerstrittene Nachbarn danach wieder miteinander. 


Das notwendige Wissen für die Ausübung dieses Amtes wird durch Lehrgänge und 

die Hilfe erfahrener Kollegen vermittelt. 


Die Schiedsperson wird von der Bezirksvertretung für die Dauer von 5 Jahren 

gewählt. 


Wenn Sie Interesse daran haben, diese ehrenamtliche Tätigkeit auszuüben, 

zwischen 30 und 70 Jahre alt sind und nach Möglichkeit im Schiedsamtsbezirk 

wohnen, können Sie sich bis zum 31.05.2006 in Verbindung setzen mit: 


Stadtverwaltung Wuppertal, Ressort 301.02, Steinweg 20, 42275 Wuppertal,  

Herrn Siemes, Telefon (0202) 563-2354 oder Frau Erdmann, Telefon (0202) 563
5707, 

E-Mail: juergen.siemes@stadt.wuppertal.de, Telefax: (0202) 563-4386. 


Wuppertal, den 13.04.2006 Der Oberbürgermeister 


mailto:juergen.siemes@stadt.wuppertal.de


 
 

    
   

 
  

 
 

 
   

 

   
   

 
  

 
 

 

 
    
   
 
 
 
    
 
 
 
 

  
 

Bekanntmachung über Wegerechtsverfahren 

Die nachfolgend aufgeführte Straße wird gemäß § 7 in Verbindung mit § 3 des Straßen- und 
Wegegesetzes NW vom 28.11.1961 (GV NW S. 305) in der ab 23.09.1995 geltenden Fassung 
(GV NW 1995 S. 1028) mit Wirkung zum 01.06.2006 eingezogen. 

- Erwinstraße, der süd-westliche Bereich, die Stichstraße (Gemarkung Barmen, Flur 159, 
 Flurstück 15/1), wird dem öffentlichen Verkehr entzogen. 

Die Absicht der Einziehung ist am 02.12.2005 öffentlich bekannt gegeben worden.  

Gegen die Einziehung kann innerhalb eines Monats nach der öffentlichen Bekanntmachung Wi
derspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Ober
bürgermeister der Stadt Wuppertal - Ressort 104.12 - Straßen und Verkehr -, Große Flur
straße 10, Zimmer 505, während der Dienstzeiten (montags bis donnerstags 9.00 bis 15.00 Uhr, 
freitags 9.00 bis 13.00 Uhr) zu erheben. 

Während der Widerspruchsfrist kann der Lageplan, aus dem die Lage der einzuziehenden Stra
ßenfläche ersichtlich ist, bei der o.g. Dienststelle eingesehen werden. 

Wuppertal, 12.04.2006 Der Oberbürgermeister 
I. V. 
gez. 

Uebrick 
Beigeordneter 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

  
 

   

 

 

 

 

Historische Stadthalle Wuppertal GmbH 
Jahresabschluss zum 31.12.2004 

Die Gesellschafterversammlung der Historischen Stadthalle Wuppertal GmbH hat am 
04.04.2006 den folgenden Beschluss gefasst: 

1. 	 Der Bericht des Aufsichtsrates über die Prüfung des Jahresabschlusses 2004 wird zur 
Kenntnis genommen. 

2. 	 Der vorgelegte Jahresabschluss der Historischen Stadthalle Wuppertal GmbH für das 
Geschäftsjahr 2004 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang – wird festgestellt. 

3. 	Der Jahresfehlbetrag von 172.552,29 Euro wird auf das Geschäftsjahr 2005 
vorgetragen. 

4.	 Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird Entlastung erteilt. 

5. 	 Dem Geschäftsführer der Gesellschaft wird Entlastung erteilt. 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 24.04. bis 05.05.2005 in den 
Geschäftsräumen der Gesellschaft im Gebäude Johannisberg 40, 42103 Wuppertal, zur 
Einsichtnahme  - nach vorheriger Terminvereinbarung unter der Telefon-Nr. 0202/245890 - aus. 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Treumerkur Dr. Schmidt und Partner KG hat am 29.08.2005 
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 

Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
Historische Stadthalle Wuppertal GmbH, Wuppertal, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2004 
bis 31. Dezember 2004 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und 
Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung 
der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. Bei der Feststellung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen 
der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 



 

 
 
 

 
 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht gibt insgesamt eine 
zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die Risiken der künftigen 
Entwicklung dar. 

Wuppertal, den 11.04.2006 
Gez. 

Holger Kruppe 
Geschäftsführer 




